
 

 

St. Pölten, am 26. Februar 2009

 
Herrn 
Präsidenten des NÖ Landtages 
Ing. Hans Penz 

LR-L-98037

Landtag von Niederösterreich 
Landtagsdirektion 

Eing.: 26.02.2009 

zu Ltg.-184/A-5/32-2009 

     -Ausschuss 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Zur Anfrage des Abgeordneten Waldhäusl, betreffend die zweckmäßige Verwendung 

der NÖ Rundfunkabgabe, eingebracht am 14. Jänner 2009 unter Ltg.-184/A-5/32-

2009, darf ich Nachstehendes mitteilen:  

 

Seit dem Jahr 2000 wurden unter dem Titel der Rundfunkabgabe im Durchschnitt 

jährlich rund € 20,4 Mio. eingenommen. Diese Mittel wurden gemäß dem NÖ 

Rundfunkabgabegesetz zu 30 % (abzüglich 3,25 % Vergütung an die Gebühren Info 

Service GmbH) für Zwecke der Förderung des Sports gewidmet. Dies betrifft vor allem 

die Förderbereiche Sportstättenbau, Verwaltungsaufwand und Trainerförderung für die 

Dach- und Fachverbände, Jugendsportausbildungs- und Trainingszentren sowie 

Jugendsport. 

 

 

 

 Mit den besten Grüßen 
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